
 
 

Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 
 
 
Auf- und Abstiegsregelung nach der Saison 2010/2011 
 
Allgemeines:  Eine Mannschaft, die den Aufstieg in eine höhere Klasse geschafft hat, diesen 
jedoch nicht wahrnimmt, muss dann wieder in der 3. Klasse neu beginnen (Mannschaft gilt als 
zurückgezogen). Das Aufstiegsrecht geht dann an die Nächstplatzierten. 
 

 
Landesliga: Es steigen so viele Mannschaften der Landesliga in die Unterliga ab, bis 

die Anzahl von 12 Mannschaften erreicht wird (evtl. Aufstieg oder 
Abstieg aus der 2. BL). 
Der Zwölftplatzierte steigt in jedem Fall in die Unterliga ab. 
(2 Absteiger!) 

 

Unterliga: Die Meister der Unterliga West und Ost steigen in die Landesliga auf.  
Die Zehntplatzierten der Unterliga West und der Unterliga Ost steigen 
in die 1.Klasse ab. 
(2 Aufsteiger, 2 Absteiger) 
 

1. Klasse: Die Meister und Zweitplatzierten der 1.Klasse West und Ost steigen in 
die Unterliga auf.  
Der Zehntplatzierte der 1.Klasse West und der Elftplatzierte der 
1.Klasse Ost steigen in die 2.Klasse ab.  
(4 Aufsteiger, 2 Absteiger) 

 

2. Klasse: Die Meister, die Zweit- und Drittplatzierten der 2.Klasse West und Ost 
steigen in die 1.Klasse auf. 

 Die Elftplatzierten der 2.Klasse West und Ost steigen in die 3.Klasse 
ab.  
(6 Aufsteiger, 2 Absteiger) 
 

3. Klasse: Die Meister und die Zweitplatzierten der 3.Klasse A bis D steigen in 
die 2. Klasse auf.  
(8 Aufsteiger) 

 
 
 

Beschluss der KTTV-Vorstandssitzung vom 10. August 2010 
 
 
 

 
 


